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Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Inneres und Sport 

Bußgeldkatalog zur SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung  

Der Bußgeldkatalog ist als Richtlinie für die zuständige Behörde bei Ordnungswidrigkeiten 

im Anwendungsbereich der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 

23. April 2021(HmbGVBl. S. 205) anzuwenden. 

Soweit Zuwiderhandlungen nicht vom Bußgeldkatalog erfasst werden, soll für die Bemes-

sung der Geldbuße von vergleichbaren Zuwiderhandlungen des Bußgeldkatalogs ausge-

gangen werden. Die im Bußgeldkatalog bestimmten Beträge sind Regelsätze. Sie gehen 

von gewöhnlichen Tatumständen (fahrlässiger Erstverstoß) aus. 

 

Vorschrift Gebot oder Verbot Verstoß Adressat Regelsatz 
in Euro 

  
§ 3 Absatz 2  Personen müssen an öffentlichen Or-

ten zueinander einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern einhalten (Abstandsge-
bot). 

Nichtbeachtung 
des Abstands-
gebotes 

Jede oder jeder Betei-
ligte 

150 

§ 4a Absatz 
1 Satz 1 

 

 

Zusammenkünfte im Familien-, Freun-
des- oder Bekanntenkreis an öffentli-
chen Orten, in Fahrzeugen zum Zwe-
cke der Freizeitgestaltung oder im pri-
vaten Wohnraum und dem dazugehöri-
gen befriedeten Besitztum sind nur mit 
den folgenden Personen zulässig: 

1. den Angehörigen eines gemeinsa-
men Haushalts, 

2. Personen, zwischen denen ein fami-
lienrechtliches 

Sorge- oder Umgangsrechtsverhältnis 
besteht oder 

3. den Angehörigen weiterer Haus-
halte; 

Veranstaltung 
oder Teilnahme 
an einer Zu-
sammenkunft 
mit einer unzu-
lässigen Anzahl 
oder Zusam-
mensetzung 
von Personen 

Veranstalterin, Veran-
stalter  

 

Teilnehmerin, Teilneh-
mer  

150 bis 
500 

 

150 bis 
500 
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bei Zusammenkünften von Angehöri-
gen eines gemeinsamen Haushalts 
(Nummer 1) mit Personen nach Num-
mer 2 oder Nummer 3 sind insgesamt 
bis zu zehn Personen zulässig; Kinder 
dieser Haushalte bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres werden nicht mit-
gerechnet; es wird empfohlen, die kör-
perlichen Kontakte auf ein absolut nöti-
ges Minimum zu reduzieren und geeig-
nete Hygienemaßnahmen einzuhalten. 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummern 8 und 9 
gilt entsprechend. 

§ 4a Absatz 
2  

Für private Feierlichkeiten mit bis zu 
zehn Personen gelten unabhängig vom 
Ort der Durchführung die Vorgaben 
nach Absatz 1; die bereichsspezifi-
schen Vorgaben, insbesondere für pri-
vate Feierlichkeiten in Veranstaltungs-
räumen, Festsälen oder gastronomi-
schen Betrieben bleiben unberührt. 

Nichtbeachtung 
der normierten 
Gebote  

Veranstalterin, Veran-
stalter  

 

Teilnehmerin, Teilneh-
mer 

150 bis 
500 

 

150 bis 
500 

§ 4a Absatz 
3  

Für private Feierlichkeiten, die über die 
Vorgaben nach den Absätzen 1 und 2 
hinausgehen, gelten unabhängig vom 
Ort der Durchführung die allgemeinen 
Vorgaben für Veranstaltungen nach § 9 
mit der Maßgabe, dass § 9 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 für die private Gast-
geberin oder den privaten Gastgeber 
keine Anwendung findet; die bereichs-
spezifischen Vorgaben, insbesondere 
für private Feierlichkeiten in Veranstal-
tungsräumen, Festsälen oder gastro-
nomischen Betrieben, bleiben unbe-
rührt. 

Nichtbeachtung 
der normierten 
Gebote 

Veranstalterin, Veran-
stalter  

 

Teilnehmerin, Teilneh-
mer 

150 bis 
2000 

 

150 bis 
500 

§ 4d Absatz 
1  

Auf den in § 4d Absatz 1 benannten öf-
fentlichen Wegen, Straßen, Plätzen so-
wie Grün- und Erholungsanlagen ist 
mit Ausnahme zulässiger gastronomi-
scher Angebote nach Maßgabe von 
Absatz 1b, §§ 15, 15a und § 16 Absatz 
1 Nummer 7, ist der Verzehr alkoholi-
scher Getränke montags bis donners-
tags in der Zeit von 14 Uhr bis 6 Uhr 
am Folgetag, freitags ab 14 Uhr, sonn-
abends ganztätig sowie sonntags und 
an Feiertagen ganztägig bis 6 Uhr am 
Folgetag untersagt. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Jede / Jeder Beteiligte  

  

150 

§ 4d Absatz 
1a Nummer 
1  

In Verkaufsstellen des Einzelhandels 
dürfen in den räumlichen Bereichen 
nach Absatz 1 Nummern 1 bis 16 und 
31 bis 34 freitags, sonnabends sowie 
an Tagen, auf die ein Feiertag folgt in 
der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr alkoholi-
sche Getränke unabhängig von ihrer 
Darreichungsform weder verkauft noch 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Person, die alkoholi-
sche Getränke ver-
kauft oder abgibt oder 
Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 

500 bis 
1000 
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abgegeben werden. o.ä.) 

§ 4d Absatz 
1a Nummer 
2  

In Gaststätten und ähnlichen Einrich-
tungen darf in den räumlichen Berei-
chen nach Absatz 1 Nummern 1 bis 16 
und 31 bis 34 freitags, sonnabends so-
wie an Tagen, auf die ein Feiertag folgt 
in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr der 
Ausschank alkoholischer Getränke nur 
an Gäste an Tischen mit festen Sitz-
plätzen erfolgen; die Abgabe oder der 
Verkauf alkoholischer Getränke zum 
Mitnehmen ist untersagt; für den Aus-
schank alkoholischer Getränke gelten 
darüber hinaus durchgehend die Vor-
gaben des § 15 Absatz 4 Satz 1, 

Nichtbeachtung 
der normierten 
Gebote / Ver-
bote  

Person, die alkoholi-
sche Getränke aus-
schenkt, verkauft oder 
abgibt oder Betriebs-
inhaberin, Betriebsin-
haber (bei juristischen 
Personen Geschäfts-
führung o.ä.) 

500 bis 
1000 

§ 4d Absatz 
1a Nummer 
3 

Das Mitführen alkoholischer Getränke 
ist in den räumlichen Bereichen nach 
Absatz 1 Nummern 1 bis 16 und 31 bis 
34 freitags, sonnabends sowie an Ta-
gen, auf die ein Feiertag folgt in der 
Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr nicht gestat-
tet; dies gilt nicht für Anwohnerinnen 
und Anwohner der genannten Gebiete, 
soweit diese handelsüblich geschlos-
sene Getränkeflaschen, -dosen oder -
tüten mit sich führen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 4d Absatz 
1b  

In Gaststätten oder vergleichbaren Ein-
richtungen sowie bei nach § 15a zuläs-
sigen Tanzlustbarkeiten, die sich in 
den räumlichen Bereichen nach Absatz 
1 Nummern 1 bis 16 und 31 bis 34 be-
finden, ist in der Zeit von 23 Uhr bis 6 
Uhr am Folgetag der Ausschank alko-
holischer Getränke auch im Freien un-
tersagt; die Vorgaben nach § 15 Ab-
satz 4 Satz 1 zur zeitlichen Begren-
zung der Öffnung der Innenräume von 
Gaststätten bleiben unberührt. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Person, die alkoholi-
sche Getränke aus-
schenkt oder Betriebs-
inhaberin, Betriebsin-
haber (bei juristischen 
Personen Geschäfts-
führung o.ä.) 

500 bis 
1000 

§ 4d Absatz 
1c in Verbin-
dung mit § 
4d Absatz 1 
erster Halb-
satz  

In der öffentlichen Grünanlage Stadt-
park Hamburg finden Absatz 1 erster 
Halbsatz und Absatz 1a Nummer 3 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die 
Ge- und Verbote freitags, sonnabends 
sowie an Tagen, auf die ein Feiertag 
folgt, in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr 
am Folgetag gelten. 

Verzehr von al-
koholischen 
Getränken in 
dem maßgebli-
chen Zeitraum  

 

 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 

§ 4d Absatz 
1c in Verbin-
dung mit § 
4d Absatz 
1a Nummer 
3 

In der öffentlichen Grünanlage Stadt-
park Hamburg finden Absatz 1 erster 
Halbsatz und Absatz 1a Nummer 3 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die 
Ge- und Verbote freitags, sonnabends 
sowie an Tagen, auf die ein Feiertag 
folgt, in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr 

Mitführen von 
alkoholischen 
Getränken in 
dem maßgebli-
chen Zeitraum  

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 
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am Folgetag gelten. 

§ 8 Absatz 2  Personen, die entgegen einer aufgrund 
dieser Verordnung bestehenden Mas-
kenpflicht eine Mund-Nasen-Bede-
ckung oder eine medizinische Maske 
nicht tragen, ist der Zutritt zu der Ein-
richtung, dem Geschäftsraum oder 
dem Ladenlokal, die Teilnahme an der 
Veranstaltung oder die Inanspruch-
nahme der Dienstleistung oder der Be-
förderung im Gelegenheitsverkehr zu 
verweigern. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 

§ 9 Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 

Veranstaltungen sind nur mit den fol-
genden Höchstzahlen von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zuläs-
sig: 

1.  im Freien mit festen Sitzplätzen 
höchstens 500 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, 

2.   im Freien ohne feste Sitzplätze 
höchstens 250 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, 

3.  in geschlossenen Räumen mit fes-
ten Sitzplätzen höchstens 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, 

4.  in geschlossenen Räumen ohne 
feste Sitzplätze höchstens 50 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter  

 

Teilnehmerin, Teilneh-
mer 

1000 bis 
5000 

 

150 

§ 9 Absatz 1 
Satz 2 Num-
mer 4  

Zwischen dem Publikum und Bühnen 
oder Podien ist ein Mindestabstand 
von 2,5 Metern zu gewährleisten. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter 

150 bis 
1000 

§ 9 Absatz 1 
Satz 2 Num-
mer 5  

Bei Veranstaltungen gilt für alle anwe-
senden Personen in geschlossenen 
Räumen die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske nach § 8 mit der 
Maßgabe, dass die Masken bei An-
sprachen und Vorträgen durch die vor-
tragenden oder darbietenden Personen  
sowie während des nach Satz 3 zuläs-
sigen Verzehrs abgelegt werden dür-
fen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 9 Absatz 1  
Satz 2 Num-
mer 6  

 Das Tanzen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist untersagt; dies gilt nicht 
für die Veranstaltung von Tanzlustbar-
keiten nach Maßgabe von § 15a, 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 
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§ 9 Absatz 1  
Satz 2 Num-
mer 8 

Sitz- und Stehplätzelätze sind so anzu-
ordnen, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer das Abstandsgebot nach 
Maßgabe des § 3 Absatz 2 einhalten 
können, dabei kann das Abstandsge-
bot auch dadurch erfüllt werden, dass 
bei festen Sitzplätzen eine Platzierung 
mit je einem freien Sitz rechts und links 
und reihenweise versetzten freien Plät-
zen erfolgt; hierbei kann zwischen Per-
sonen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 auf die 
Freihaltung eines Sitzes in derselben 
Reihe verzichtet werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter  

500 bis 
5000 

§ 9 Absatz 1 
Satz 2 Num-
mer 9 

Bei Veranstaltungen in geschlossenen 
Räumen darf der Einlass nur nach Vor-
lage eines negativen Coronavirus-Test-
nachweises nach § 10h gewährt wer-
den. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter  

500 bis 
5000 

§ 10 Absatz 
2 Nummer 1 

Die Versammlung ist der zuständigen 
Behörde 48 Stunden vor der Bekannt-
gabe anzuzeigen; für Eilversammlun-
gen unter freiem Himmel beträgt die 
Anzeigefrist 24 Stunden vor der Durch-
führung. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter  

1000 

§ 10 Absatz 
3 Nummer 1 

Versammlungen mit mehr als 300 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern sind 
grundsätzlich untersagt; sie werden im 
Ausnahmefall von der zuständigen Be-
hörde auf Antrag und unter Beachtung 
des versammlungsrechtlichen Koope-
rationsgebots genehmigt, wenn die 
Versammlungsleitung ein Schutzkon-
zept nach § 6 vorgelegt hat und die 
Durchführung der Versammlung aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-
tretbar ist; die Genehmigung kann mit 
Auflagen versehen werden, insbeson-
dere zur Anzahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie zu Ort, Dauer 
und Art der Durchführung der Ver-
sammlung. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter  

 

 

Teilnehmerin, Teilneh-
mer 

1000 

 

 

150 

§ 10 Absatz 
3 Nummer 1 
dritter Halb-
satz oder 
Absatz 4 
Satz 1 Alter-
native 2 

Versammlungen mit mehr als 300 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern sind 
grundsätzlich untersagt; sie werden im 
Ausnahmefall von der zuständigen Be-
hörde auf Antrag und unter Beachtung 
des versammlungsrechtlichen Koope-
rationsgebots genehmigt, wenn die 
Versammlungsleitung ein Schutzkon-
zept nach § 6 vorgelegt hat und die 
Durchführung der Versammlung aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-
tretbar ist; die Genehmigung kann mit 
Auflagen versehen werden, insbeson-
dere zur Anzahl der Teilnehmerinnen 

Nichteinhaltung 
der erteilten 
Auflagen  

Veranstalterin, Veran-
stalter 

1000 



6 
 

und Teilnehmer sowie zu Ort, Dauer 
und Art der Durchführung der Ver-
sammlung, 

Die zuständige Behörde beziehungs-
weise die vor Ort tätige Polizei kann 
eine Versammlung zum Zweck der 
Verhinderung der Verbreitung des 
Coronavirus untersagen oder mit be-
stimmten Auflagen, insbesondere zur 
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sowie zu Ort, Dauer und Art 
der Durchführung der Versammlung, 
versehen. 

§ 10 Absatz 
3 Nummer 4 
iVm § 8 Ab-
sätze 1, 1a 

Für alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gilt die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske nach § 8, mit der 
Maßgabe, dass die Masken bei An-
sprachen und Vorträgen durch die je-
weils sprechenden Personen abgelegt 
werden dürfen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 10 Absatz 
4 Satz 1 Al-
ternative 1 

Die zuständige Behörde beziehungs-
weise die vor Ort tätige Polizei kann 
eine Versammlung zum Zweck der 
Verhinderung der Verbreitung des 
Coronavirus untersagen oder mit be-
stimmten Auflagen, insbesondere zur 
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sowie zu Ort, Dauer und Art 
der Durchführung der Versammlung, 
versehen. 

Nichtbeachtung 
des Verbotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

 

 

 

Teilnehmerin, Teilneh-
mer 

1000 

 

 

 

150 

§ 10 Absatz 
4 Satz 3 

Sobald eine Versammlung nach Satz 2 
für aufgelöst erklärt ist, haben alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sich un-
verzüglich zu entfernen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebots 

Teilnehmerin, Teilneh-
mer 

150 

§ 10 Absatz 
7 Satz 4 iVm 
§ 8 Absätze 
1, 1a 

Bei Versammlungen in geschlossenen 
Räumen gilt für alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske nach § 8, 
mit der Maßgabe, dass die Masken bei 
Ansprachen und Vorträgen durch die 
jeweils sprechenden Personen abge-
legt werden dürfen. 

Nichtbeachtung 
des normiertes 
Gebotes 

Jede oder jeder Betei-
ligte  

150 

§ 10a Ab-
satz 1 Satz 
1 iVm. § 8  
Absätze 1, 
1a 

In allen öffentlich zugänglichen Gebäu-
den gilt in den für den Publikumsver-
kehr geöffneten Bereichen eine Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen 
Maske nach Maßgabe von § 8, soweit 
nicht in dieser Verordnung etwas an-
ders bestimmt ist.  

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 
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§ 10a Ab-
satz 1 Satz 
2 iVm. § 8 
Absätze 1, 
1a 

In den Gebäuden, die von Dienststel-
len und sonstigen Einrichtungen der 
Freien und Hansestadt Hamburg und 
den ihrer Aufsicht unterstehenden juris-
tischen Personen des öffentlichen 
Rechts genutzt werden, gilt in den für 
den Publikumsverkehr geöffneten Be-
reichen für anwesende Personen eine 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske nach § 8 mit der Maßgabe, 
dass die Masken auch abgelegt wer-
den dürfen, wenn dies zur Erfüllung ho-
heitlicher Aufgaben erforderlich ist. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 

§ 10c Ab-
satz 1 iVm. 
§ 8 Absätze 
1, 1a 

Während Gesundheitsbehandlungen, 
bei denen der Mindestabstand von 1,5 
Metern unterschritten wird, gilt für Per-
sonen, die akademische Gesundheits-
berufe oder Fachberufe des Gesund-
heitswesens ausüben, sowie Patientin-
nen und Patienten, die Pflicht zum Tra-
gen einer medizinischen Maske nach § 
8. Die Maske darf vorübergehend ab-
gelegt werden, wenn dies zur Durch-
führung der Behandlung oder einer 
sonstigen Dienstleistung zwingend er-
forderlich ist. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 10g Ab-
satz 1 Satz 
1 

Personen, deren Testung mittels PCR-
Test ein positives Ergebnis in Bezug 
auf einen direkten Erregernachweis 
des Coronavirus ergeben hat, sind ver-
pflichtet, das zuständige Gesundheits-
amt hierüber zu informieren.  

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebots 

Jede oder jeder Betei-
ligte 

300 bis 
3000 

§ 10g Ab-
satz 1 Satz 
1 

Personen, deren Testung mittels PCR-
Test ein positives Ergebnis in Bezug 
auf einen direkten Erregernachweis 
des Coronavirus ergeben hat, sind ver-
pflichtet bis zum Vorliegen einer Ent-
scheidung des Gesundheitsamts sich 
unverzüglich auf direktem Weg in die 
Haupt- oder Nebenwohnung oder in 
eine andere, eine Absonderung ermög-
lichende Unterkunft zu begeben und 
sich dort abzusondern (vorüberge-
hende Isolierung). 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebots 

Jede oder jeder Betei-
ligte 

300 bis 
3000 

§ 10g Ab-
satz 2 Satz 
1 Nummer 1 

Personen, deren Testung mittels 
Schnelltest ein positives Ergebnis in 
Bezug auf einen direkten Erregernach-
weis des Coronavirus ergeben hat, 
sind verpflichtet, sich unverzüglich ei-
nem PCR-Test zu unterziehen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebots. 

Jede oder jeder Betei-
ligte 

150 bis 
2000 

§ 10g Ab-
satz 2 Satz 

Personen, deren Testung mittels 
Schnelltest ein positives Ergebnis in 

Nichtbeachtung 
des normierten 

Jede oder jeder Betei-
ligte 

150 bis 
2000 
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1 Nummer 2 Bezug auf einen direkten Erregernach-
weis des Coronavirus ergeben hat, 
sind verpflichtet, bis zum Vorliegen des 
Testergebnisses, sich unverzüglich auf 
direktem Weg in die Haupt- oder Ne-
benwohnung oder in eine andere, eine 
Absonderung ermöglichende Unter-
kunft zu begeben und sich dort abzu-
sondern (vorübergehende Isolierung). 

Gebotes. 

§ 10g Ab-
satz 2 Satz 
2 

Ist das Ergebnis des PCR-Tests posi-
tiv, ist das zuständige Gesundheitsamt 
hierüber zu informieren und die vo-
rübergehende Isolierung bis zu einer 
Entscheidung des Gesundheitsamts 
fortzusetzen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes. 

Jeder oder jeder Be-
teiligte. 

300 
bis3000 

§ 10i Absatz 
1  

Sofern Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber ihren Beschäftigten Angebote für 
Coronavirus-Testungen nach § 10d un-
terbreiten, sind Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, die eine Sicherheitsbeauf-
tragte oder einen Sicherheitsbeauftrag-
ten nach § 22 des Siebten Buches So-
zialgesetzbuch bestellen müssen, be-
rechtigt, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen Testnachweise über 
Schnelltests nach § 10d Satz 1 auszu-
stellen, die als Testnachweise nach § 
10h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gelten. 

Ausstellen ei-
ner unrichtigen 
betrieblichen 
Testbescheini-
gung als be-
triebliche Test-
beauftragte o-
der betriebli-
cher Testbeauf-
tragter oder un-
ter Vorgabe ei-
ner solchen 
Funktion  

Betriebliche Testbe-
auftragte oder betrieb-
licher Testbeauftragter 
oder Person die eine 
solche Funktion vor-
gibt 

500 bis 
2000 

§ 10i Absatz 
1 Nummer 3 

Die Testungen nach § 10i Abs. 1sind 
unter Angabe der Personendaten in 
verkörperter oder digitaler Form zu do-
kumentieren (Testlogbuch), das Test-
logbuch ist der zuständigen Behörde 
auf Verlangen vorzulegen, 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebots 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
5000 je 
nach Be-
triebs-
größe  

§ 10i Absatz 
1 Nummer 5 

 Die oder der Testbeauftragte im Sinne 
des § 10i Abs. 1 hat eine Abschrift oder 
einen elektronischen Datensatz der 
Testbescheinigung aufzubewahren o-
der zu speichern und der zuständigen 
Behörde auf Verlangen herauszuge-
ben. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebots 

Testbeauftragte oder 
Testbeauftragter  

500 bis 
2000 

§ 10i Absatz 
2 Satz 1  

Die Verwendung der Aufzeichnungen 
im Testlogbuch nach Absatz 1 Num-
mer 3 sowie der Abschriften oder der 
elektronischen Datensätze nach Ab-
satz 1 Nummer 5 zu anderen als den in 
dieser Vorschrift genannten Zwecken 
sowie deren Weitergabe an unbefugte 
Dritte sind untersagt. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbots   

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

500 bis 
5000  

§ 11 Absatz 
1 Satz 4 
iVm. § 8  

In geschlossenen Räumen gilt für alle 
anwesenden Personen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske 

Nichtbeachtung 
des normierten 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 
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Absätze 1, 
1a 

nach § 8 mit der Maßgabe, dass die 
Masken während der Vornahme liturgi-
scher oder vergleichbarer Handlungen 
durch die handelnden Personen abge-
legt werden dürfen. 

Gebotes 

§ 12 Satz 1  Bei der Nutzung von Verkehrsmitteln 
und Verkehrsanlagen des öffentlichen 
Personenverkehrs (§ 2 Absatz 3) gilt 
für die Fahrgäste, Fluggäste, Besuche-
rinnen und Besucher die Pflicht zum 
Tragen einer   medizinischen Maske 
nach Maßgabe von § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Nutzerinnen und Nut-
zer des Verkehrsmit-
tels oder der Ver-
kehrsanlage 

150 

§ 12 Satz 2 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a 

Wird der öffentliche Personenverkehr 
mit Personenkraftwagen durchgeführt, 
gilt für das Fahrpersonal die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen 
Maske nach Maßgabe von § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Fahrpersonal  150 

§ 13 Absatz 
1 Satz 1 
iVm. § 8  
Absätze 1, 
1a 

In allen Verkaufsstellen des Einzelhan-
dels und Ladenlokalen von Dienstleis-
tungs- oder  Handwerksbetrieben, Apo-
theken, Sanitätshäusern, Banken und 
Sparkassen, Pfandhäusern und bei de-
ren öffentlichen Pfandversteigerungen, 
bei sonstigen Versteigerungen, in Post-
stellen, im Großhandel, bei Wanderla-
gern und auf Wochenmärkten sowie 
auf Spezialmärkten und Jahrmärkten 
gelten die allgemeinen Hygienevorga-
ben nach § 5 sowie für die anwesen-
den Personen eine Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  zum 
Tragen einer 
Maske gemäß 
§ 8 

Jede oder Jeder Be-
teiligte   

150 

§ 13 Absatz 
2 Satz 1 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a 

Auf den öffentlich zugänglichen Ver-
kehrsflächen in Einkaufscentern oder 
Einkaufsmeilen gilt für die anwesenden 
Personen eine Pflicht zum Tragen ei-
ner medizinischen Maske nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte   

150 

§ 13 Absatz 
2a  

Der Zugang des Publikums ist durch 
geeignete technische oder organisato-
rische Maßnahmen so zu überwachen 
(Einlassmanagement), dass die Anzahl 
der anwesenden Kundinnen und Kun-
den auf eine Kundin bzw. einen Kun-
den je zehn Quadratmeter der für den 
Publikumsverkehr geöffneten Betriebs-
fläche begrenzt wird: 

 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebsgröß
e  

§ 13 Absatz 
4 Satz 1 

Der Verkauf und die Abgabe alkoholi-
scher Getränke ist in der Zeit von 22 
Uhr bis 6 Uhr des Folgetages unter-
sagt. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Person, die alkoholi-
sche Getränke ver-
kauft oder abgibt oder 
Betriebsinhaberin, Be-

500 bis 
1000 
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triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

§ 13 Absatz 
4 Satz 4 

Die Polizei kann den Verkauf und die 
Abgabe von alkoholischen Getränken 
an bestimmten Orten zu weiteren Zei-
ten untersagen, wenn es an diesen Or-
ten oder in ihrer unmittelbaren Umge-
bung aufgrund von gemeinschaftlichem 
Alkoholkonsum im öffentlichen Raum 
zu Verstößen gegen diese Verordnung 
kommt. 

Verkauf oder 
Abgabe von al-
koholischen 
Getränken ent-
gegen einer 
Untersagung  

Person, die alkoholi-
sche Getränke ver-
kauft oder abgibt oder 
Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
1000 

§ 13 Absatz 
4 Satz 2 

Ganztätig sind der Verkauf und die Ab-
gabe alkoholischer Getränke, die nach 
ihrer Darreichungsform zum unmittel-
baren Verzehr bestimmt oder geeignet 
sind, insbesondere in Gläsern, Be-
chern oder Einweggetränkebehältnis-
sen, untersagt. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Person, die alkoholi-
sche Getränke, die 
nach ihrer Darrei-
chungsform zum un-
mittelbaren Verzehr 
bestimmt oder geeig-
net sind,  verkauft o-
der abgibt oder Be-
triebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
1000 

§ 13a Ab-
satz 1 Num-
mer 4 

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger 
Anmeldung mit Terminvereinbarung 
gestattet. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

150 bis 
1000 

§ 13a Ab-
satz 1 Num-
mer 5  

Für anwesende Personen in geschlos-
senen Räumen gilt die Pflicht zum Tra-
gen einer medizinischen Maske nach § 
8. 

 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 13a Ab-
satz 1 Num-
mer 6 

Der Einlass darf nur nach Vorlage ei-
nes negativen Coronavirus-Testnach-
weises nach § 10h gestattet werden; 
dies gilt nicht, soweit das Angebot aus-
schließlich im Freien stattfindet. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

150 bis 
1000 

§ 14 Num-
mer 5  

Für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske 
nach § 8, mit der Maßgabe, dass die 
Maske vorübergehend abgelegt wer-
den darf, solange dies zur Durchfüh-
rung oder Inanspruchnahme der 
Dienstleistung erforderlich ist. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 
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§ 14 Num-
mer 7 

Dienstleistungen dürfen nur nach Vor-
lage eines negativen Coronavirus-Test-
nachweises nach § 10h erbracht wer-
den. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 

§ 14a Ab-
satz 1 Num-
mer 1 

Darüber hinaus sind nach jeder er-
brachten sexuellen Dienstleistung 
Handtücher, Laken und Bettwäsche zu 
wechseln und häufig berührte Oberflä-
chen zu reinigen, insbesondere sind 
alle Flächen und benutzten Gegen-
stände (einschließlich Sexspielzeug) 
zu desinfizieren. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe 

§ 14a Ab-
satz 1 Num-
mer 4 

Der Zutritt der Kundinnen und Kunden 
ist nur nach vorheriger Anmeldung zu 
gestatten. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe 

§ 14a Ab-
satz 1 Num-
mer 5 

Der Zutritt und die Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen ist nur nach Vor-
lage eines negativen Coronavirus-Test-
nachweises nach § 10h zulässig, mit 
der Maßgabe, dass die dem Tester-
gebnis zu Grunde liegende Testung 
mittels Schnelltest höchstens 24 Stun-
den und mittels PCR-Test höchstens 
48 Stunden vor dem Zutritt und der In-
anspruchnahme vorgenommen worden 
sein darf. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 bis 
1000 

§ 14a Ab-
satz 1 Num-
mer 6 

Für die Dauer des Aufenthalts in der 
Prostitutionsstätte gilt für Kundinnen 
und Kunden sowie Prostituierte die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

 

Person, die die Prosti-
tution ausübt 

150  

 
 
 
150 

§ 14a Ab-
satz 1 Num-
mer 8 

Alkohol und Substanzen, die die Atem-
frequenz erhöhen, dürfen weder ange-
boten noch konsumiert werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe 

 
150 bis 
1000 

§ 14a Ab-
satz 2 Num-
mer 4 

Prostituierte sowie Kundinnen und 
Kunden dürfen nur nach vorheriger te-
lefonischer oder digitaler Terminverein-
barung vermittelt werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

 

500 bis 
1000  je 
nach Be-
triebs-
größe 
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§ 14a Ab-
satz2 Num-
mer 5 

Personen mit den typischen Sympto-
men einer Infektion mit dem Coronavi-
rus nach § 2 Absatz 8 dürfen nicht ver-
mittelt werden; sie sind von der Inan-
spruchnahme der sexuellen Dienstleis-
tung auszuschließen; die Symptomfrei-
heit ist vor der Dienstleistung telefo-
nisch oder digital abzuklären. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
1000  je 
nach Be-
triebs-
größe 

§ 14a Ab-
satz 2 Num-
mer 6 

Für die Kundinnen und Kunden sowie 
Prostituierte gilt die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

Person, die die Prosti-
tution ausübt 

150 

 
150 

§ 14a Ab-
satz 2 Num-
mer 7 

Die Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen ist nur nach Vorlage eines ne-
gativen Coronavirus-Testnachweises 
nach § 10h zulässig, mit der Maßgabe, 
dass die dem Testergebnis zu Grunde 
liegende Testung mittels Schnelltest 
höchstens 24 Stunden und mittels 
PCR-Test höchstens 48 Stunden vor 
der Inanspruchnahme vorgenommen 
worden sein darf. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 bis 
1000 

§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 1 

Darüber hinaus sind nach jeder er-
brachten sexuellen Dienstleistung 
Handtücher, Laken und Bettwäsche zu 
wechseln und häufig berührte Oberflä-
chen zu reinigen, insbesondere sind 
alle Flächen und benutzten Gegen-
stände (einschließlich Sexspielzeug), 
zu desinfizieren. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Person, die die 
Dienstleistung aus-
führt oder Betriebsin-
haberin, Betriebsinha-
ber (bei juristischen 
Personen Geschäfts-
führung o.ä) 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe 

§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 4 

Kundinnen und Kunden sind nur nach 
vorheriger telefonischer oder digitaler 
Terminvereinbarung zu empfangen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000  je 
nach Be-
triebsgröß
e 

§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 5 

Kundinnen und Kunden mit den typi-
schen Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus nach § 2 Absatz 8 ist 
der Zutritt nicht zu gestatten und diese 
sind von der Inanspruchnahme der se-
xuellen Dienstleistung auszuschließen; 
die Symptomfreiheit ist vor dem Zutritt 
telefonisch oder digital abzuklären. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

 

500 bis 
1000  je 
nach Be-
triebs-
größe 

§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 6 

Die Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen ist nur nach Vorlage eines ne-
gativen Coronavirus-Testnachweises 
nach § 10h zulässig, mit der Maßgabe, 
dass die dem Testergebnis zu Grunde 
liegende Testung mittels Schnelltest 
höchstens 24 Stunden und mittels 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 bis 
1000 
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PCR-Test höchstens 48 Stunden vor 
der Inanspruchnahme vorgenommen 
worden sein darf. 

§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 7 

Für die Möglichkeit zum Waschen oder 
Desinfizieren der Hände ist Sorge zu 
tragen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

 

500 bis 
1000  je 
nach Be-
triebs-
größe 

§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 8 

Für Kundinnen und Kunden sowie 
Prostituierte gilt die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

 

Person, die die Prosti-
tution ausübt 

150 

 
 
 
150 

§ 14a Ab-
satz 4 

Die im Rahmen dieser Verordnung ge-
stattete Erbringung sexueller Dienst-
leistungen im Sinne des § 2 Absatz 1 
Satz 1 ProstSchG darf nur zwischen ei-
ner beziehungsweise einem Prostitu-
ierten und einer Kundin beziehungs-
weise einem Kunden stattfinden. Wei-
tere Personen dürfen sich dabei nicht 
im selben Raum befinden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte Jede oder Je-
der Beteiligte 

150  

 

 

 

§ 14a Ab-
satz 5 Satz 
1 

Prostitutionsveranstaltungen im Sinne 
des § 2 Absatz 6 ProstSchG dürfen 
nicht durchgeführt werden.  

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Person, die die Ent-
scheidung über die 
Veranstaltung trifft  

5000 

§ 14a Ab-
satz 5 Satz 
2 

Prostitutionsfahrzeuge im Sinne des § 
2 Absatz 5 ProstSchG dürfen nicht be-
reitgestellt werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

 Person, die die Ent-
scheidung über die 
Bereitstellung trifft 

 

5000 

§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 4 

Der Verzehr ist nur an Tischen zuläs-
sig. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes / Ver-
botes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 

§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 5 

Die Steh- und Sitzplätze für die Gäste 
sind so anzuordnen, dass ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Gästen, für die das Abstandsgebot 
nach § 3 Absatz 2 gilt, eingehalten 
werden kann, sofern keine geeigneten 
Trennwände oder andere technische 
Vorrichtungen vorhanden sind, durch 
die das Infektionsrisiko gleichwirksam 
vermindert wird. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 
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§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 6 

An Tischen dürfen gemeinsam nur die 
Personen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 
platziert werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 

§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 7 

Eine Bewirtung in geschlossenen Räu-
men ist nur nach Vorlage eines negati-
ven Coronavirus-Testnachweises nach 
§ 10h zulässig. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

150 bis 
1000 

§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 9 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a   

Für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske 
nach § 8 mit der Maßgabe, dass die 
Gäste die Masken während des Ver-
weilens auf dauerhaft eingenommenen 
Sitzplätzen ablegen dürfen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 9  
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a   

Die Betriebsinhaberin oder der Be-
triebsinhaber hat sicherzustellen, dass 
die Beschäftigten die Pflicht zum Tra-
gen einer medizinischen Maske nach § 
8 einhalten; die Pflicht zum Tragen ei-
ner medizinischen Maske nach § 8 gilt 
auch in Warteschlangen und Men-
schenansammlungen vor den Eingän-
gen der Einrichtungen sowie auf deren 
Außenflächen und Stellplatzanlagen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe  

§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 10 

Tanzgelegenheiten dürfen mit Aus-
nahme von Tanzlustbarkeiten nach 
Maßgabe des § 15a nicht angeboten 
werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

1000 bis 
5000 je 
nach Be-
triebs-
größe 

§ 15 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 11 

Shishas und andere Wasserpfeifen 
dürfen nur im Freien bereitgestellt und 
genutzt werden; es ist sicherzustellen, 
dass Shishas und andere Wasserpfei-
fen nur durch jeweils eine Person ge-
nutzt werden, Einwegschläuche und 
Einwegmundstücke benutzt werden 
und die Wasserpfeifen nach jeder Be-
nutzung gereinigt werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

 

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

500 bis 
1000 

 

 

150 

§ 15 Absatz 
2 Satz 1  

Zum Mitnehmen erworbene Speisen 
und Getränke dürfen nicht am Ort des 
Erwerbs und in seiner unmittelbaren 
Umgebung verzehrt werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 15 Absatz 
3 Satz 1  

Der Verkauf und die Abgabe alkoholi-
scher Getränke zum Mitnehmen, die 
nach ihrer Darreichungsform zum un-
mittelbaren Verzehr bestimmt oder ge-
eignet sind, insbesondere in Gläsern, 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Person, die alkoholi-
sche Getränke, die 
nach ihrer Darrei-
chungsform zum un-
mittelbaren Verzehr 

500 bis 
1000 
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Bechern oder Einweggetränkebehält-
nissen, sind untersagt. Satz 1 gilt nicht 
für handelsüblich geschlossene Ge-
tränkeflaschen, -dosen oder -tüten. 

 

bestimmt oder geeig-
net sind, verkauft oder 
abgibt oder  Betriebs-
inhaberin, Betriebsin-
haber (bei juristischen 
Personen Geschäfts-
führung o.ä) 

§ 15 Absatz 
4 Satz 1  

Die Öffnung der Innenräume von Gast-
stätten für den Publikumsverkehr, ein-
schließlich geschlossener Gesellschaf-
ten, ist von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folge-
tages untersagt. Die Auslieferung und 
der Außerhausverkauf von Speisen 
und Getränken zum Mitnehmen blei-
ben zulässig. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

5000 

§ 15 Absatz 
5 iVm. § 15 
Absatz 1  

Für die Club- oder Gesellschaftsräume 
von Vereinen, insbesondere von Sport-
, Kultur- und Heimatvereinen, gelten 
die Vorgaben nach Absätzen 1 bis 4 
entsprechend. 

Nichtbeachtung 
der normierten 
Verbote / Ge-
bote  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
5000 

§ 15a Satz 1 Tanzlustbarkeiten, insbesondere in 
Clubs und Diskotheken und Mu-
sikclubs, dürfen nicht in geschlossenen 
Räumen angeboten werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

5000 

§ 15a Satz 2 
Nummer 6 

der Einlass darf nur nach Vorlage ei-
nes negativen Coronavirus-Testnach-
weises nach § 10h gewährt werden, 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter  

500 bis 
5000 

§ 15a Satz 2 
Nummer 7 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist auf höchstens 250 Per-
sonen zu begrenzen und im Übrigen 
durch geeignete technische oder orga-
nisatorische Maßnahmen so zu über-
wachen und zu begrenzen (Einlassma-
nagement), dass das Abstandsgebot 
nach § 3 Absatz 2 auf der für die Ver-
anstaltung zur Verfügung stehenden 
Fläche jederzeit gewahrt werden kann. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter  

500 bis 
5000 

§ 15a Satz 2 
Nummer 8 

Der Verzehr von Speisen und Geträn-
ken ist nur an Tischen zulässig. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter 

500 bis 
1000 

§ 15a Satz 2 
Nummer 10 

Zwischen dem Publikum und Bühnen, 
auf denen Darbietungen stattfinden, ist 
ein Mindestabstand von 2,5 Metern zu 
gewährleisten. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

 

500 bis 
1000 

§ 15a Satz 2 
Nummer 11 

Es ist sicherzustellen, dass Shishas 
und andere Wasserpfeifen nur durch 
jeweils eine Person genutzt werden, 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes   

Veranstalterin, Veran-
stalter 

500 bis 
1000 
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Einwegschläuche und Einwegmundstü-
cke benutzt werden und die Wasser-
pfeifen nach jeder Benutzung gereinigt 
werden. 

 

 

§ 16 Absatz 
1 Nummer 4 
  

Für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske 
nach § 8; dies gilt nicht innerhalb des 
persönlichen Gästebereichs sowie bei 
der Einnahme von Speisen und Ge-
tränken auf Sitzplätzen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 16 Absatz 
1 Nummer 5  

Übernachtungsangebote dürfen nur 
nach Vorlage eines negativen Corona-
virus-Testnachweises nach § 10h er-
bracht werden; die Erbringung des ne-
gativen Coronavirus-Testnachweises 
ist jeweils nach 72 Stunden zu wieder-
holen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
5000 

§ 16 Absatz 
1 Nummer 6 

Schlafsäle dürfen nur für Personen 
nach § 3 Absatz 2 Satz 2 bereitgestellt 
werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

5000 

§ 16 Ab-
satz 4 

Unternehmen, die den von ihnen be-
schäftigten Saisonarbeiterinnen und 
Saisonarbeitern oder den auf ihren 
Baustellen Tätigen Übernachtungs-
möglichkeiten in Form einer Sammel-
unterkunft bereitstellen oder bereitstel-
len lassen oder Kenntnis über eine der-
artige Unterkunft haben, sind verpflich-
tet, die zuständige Behörde unverzüg-
lich über die Belegenheit der Unter-
kunft, die Anzahl der dort unterge-
brachten Personen und den beabsich-
tigten Zeitraum der Unterbringung zu 
informieren. Dasselbe gilt für Perso-
nen, die Saisonarbeiterinnen, Saison-
arbeitern oder den auf Baustellen Täti-
gen Wohnraum in einer Sammelunter-
kunft zur Verfügung stellen. Die Ver-
pflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 
gelten nur, soweit die Sammelunter-
kunft oder die Baustelle auf dem Ge-
biet der Freien und Hansestadt Ham-
burg belegen ist oder die Saisonarbeit 
dort geleistet wird. In Sammelunter-
künften für Saisonarbeiterinnen und 
Saisonarbeiter oder für auf Baustellen 
Tätige gelten die Regelungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. In einem 
Schlafsaal einer Sammelunterkunft 
dürfen nur Personen derselben Ar-
beitsgruppe untergebracht werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) oder Personen, 
die Wohnraum in ei-
ner Sammelunterkunft 
zur Verfügung stellen.  

500 bis 
1000 



17 
 

§ 17 Absatz 
1 Nummer 5 

Bei Angeboten, bei denen mit einer ge-
steigerten Atemluftemission zu rech-
nen ist, müssen die beteiligten Perso-
nen einen Mindestabstand von 2,5 Me-
tern zueinander einhalten; die Ausnah-
men vom Abstandsgebot nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 2 gelten entsprechend. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 17 Absatz 
1 Nummer 6  

Angebote in geschlossenen Räumen 
dürfen nur nach Vorlage eines negati-
ven Coronavirus-Testnachweises nach 
§ 10h erbracht werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
1000 

§ 17 Absatz 
1 Nummer 8 

Der Zugang zu der Anlage oder Ein-
richtung ist so zu begrenzen, dass die 
anwesenden Personen das Abstands-
gebot nach § 3 Absatz 2 einhalten und 
Personengruppen nach Nummer 7 
räumlich voneinander getrennt sind; für 
den Zugang zu Angeboten in geschlos-
senen Räumen gelten im Übrigen die 
Vorgaben nach § 13 Absatz 2a Satz 1 
entsprechend. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

150 bis 
1000 

§ 17 Absatz 
3 Nummer 5 

Für Angebote in geschlossenen Räu-
men gilt die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 17 Absatz 
3 Nummer 6  

Angebote in geschlossenen Räumen 
dürfen nur nach Vorlage eines negati-
ven Coronavirus-Testnachweises nach 
§ 10h erbracht werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
1000 

§ 18 Absatz 
3 Nummer 4 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1 a  

Für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske 
nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 18 Absatz 
3 Nummer 5  

Angebote in geschlossenen Räumen 
dürfen nur nach Vorlage eines negati-
ven Coronavirus-Testnachweises nach 
§ 10h erbracht werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
5000 

§ 18 Absatz 
4 Satz 1 
Nummer 4 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a  

In Museen, Gedenkstätten, Galerien, 
Ausstellungshäusern, Bibliotheken und 
Archiven gilt für anwesende Personen 
in geschlossenen die Pflicht zum Tra-
gen einer medizinischen Maske nach § 
8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 



18 
 

§ 18a Ab-
satz 1 Satz 
1 Nummer 5 
Halbsatz 1  

Das Publikum muss auf festen Sitz- o-
der Stehplätzen platziert werden, die 
so anzuordnen sind, dass das Ab-
standsgebot nach Maßgabe des § 3 
Absatz 2 eingehalten werden kann. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Veranstalterin, Veran-
stalter 

 500 bis 
5000 

§ 18a Ab-
satz 1 Satz 
1 Nummer 6 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1 und 
1a  

für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske 
nach § 8 mit der Maßgabe, dass die 
Masken während der Sportausübung 
durch die sportausübenden Personen, 
der zur Betreuung notwendigen Perso-
nen sowie während des nach Satz 2 
zulässigen Verzehrs abgelegt werden 
dürfen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 18a Ab-
satz 1 Satz 
1 Nummer 8 

Der Einlass darf nur nach Vorlage ei-
nes negativen Coronavirus-Testnach-
weises nach § 10h gewährt werden; 
dies gilt nicht, soweit das Angebot aus-
schließlich im Freien stattfindet. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

500 bis 
5000 

§ 18a Ab-
satz 1 Satz 
1 Nummer 
10 

Es dürfen höchstens 650 Zuschauerin-
nen und Zuschauer teilnehmen, 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

500 bis 
5000 

§ 18a Ab-
satz 3 Satz 
2 Nummer 3 

Der Start der Sportausübenden ist zeit-
lich dergestalt zu staffeln, dass jeweils 
gleichzeitig höchstens 30 Sportaus-
übende starten, 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

500 bis 
5000 

§ 18a Ab-
satz 3 Satz 
2 Nummer 5 

Die Teilnahme ist nur auf der Grund-
lage einer vorherigen Buchung der 
Veranstaltungsteilnahme gestattet. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 bis 
2000 

§ 18b Ab-
satz 1 Satz 
5 Nummer 4 

Das Tanzen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist untersagt. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes 

Jede oder Jeder Be-
teiligte 

150 

§ 18b Ab-
satz 1 Satz 
5 Nummer 5 

Der Einlass darf nur nach Vorlage ei-
nes negativen Coronavirus-Testnach-
weises nach § 10h gewährt werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

150 bis 
5000 

§ 18b Ab-
satz 1 Satz 
5 Nummer 7 

Der Zugang zum Veranstaltungsort ist 
durch geeignete technische oder orga-
nisatorische Maßnahmen so zu über-
wachen (Einlassmanagement), dass 
die Anzahl der anwesenden Besuche-
rinnen und Besucher so begrenzt wird, 
dass diese das Abstandsgebot nach § 
3 Absatz 2 einhalten können und die in 
dem Schutzkonzept festgelegte 
Höchstzahl gleichzeitig anwesender 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

 

500 bis 
5000 
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Personen nicht überschritten wird. 

§ 18b Ab-
satz 1 Satz 
5 Nummer 8 

Erkennbar alkoholisierten Personen ist 
der Zutritt zu verweigern. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Veranstalterin, Veran-
stalter 

500 bis  
5000 

§ 19 Absatz 
1 Satz 1 
Nummer 3a 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a 

Für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen von staatlichen 
und privaten Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen, bei Angeboten be-
ruflicher Aus- und Fortbildung oder von 
Einrichtungen von Sprach-, Integrati-
ons-, Berufssprach- und Erstorientie-
rungskursträgern die Pflicht zum Tra-
gen einer medizinischen Maske nach § 
8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 19 Absatz 
1 Nummer 7 
erster Halb-
satz  

Angebote in geschlossenen Räumen 
dürfen nur nach Vorlage eines negati-
ven Coronavirus-Testnachweises nach 
§ 10h erbracht werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

150 bis 
1000 

§ 19 Absatz 
1 Nummer 7 
zweiter 
Halbsatz  

Im Fall von täglichen Angeboten gilt 
dies mit der Maßgabe, dass zwei Test-
nachweise je Woche an zwei nicht auf-
einanderfolgenden Werktagen zu er-
bringen sind. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

150 bis 
1000 

§ 19 Absatz 
3 Satz 2 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a 

Im praktischen Fahrunterricht, soweit 
dieser in geschlossenen Fahrzeugen 
stattfindet, gilt die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Jede oder jeder Betei-
ligte 

150 

§ 20 Absatz 
4 Satz 1 
Nummer 4 

Angebote in geschlossenen Räumen 
dürfen nur nach Vorlage eines negati-
ven Coronavirus-Testnachweises nach 
§ 10h erbracht werden; dies gilt nicht 
für Kinder bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres; für Anleitungspersonen, 
die tägliche Angebote anbieten, gilt 
dies mit der Maßgabe, dass zwei Test-
nachweise je Woche an zwei nicht auf-
einanderfolgenden Werktagen zu er-
bringen sind. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 

§ 20 Absatz 
4 Satz 1 
Nummer 6  

Zwischen Sportgeräten ist ein Abstand 
von mindestens 2,5 Metern einzuhal-
ten. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 

§ 20 Absatz 
4 Satz 1 
Nummer 7 

Für den Zugang zu Angeboten in ge-
schlossenen Räumen gelten die Vor-
gaben nach § 13 Absatz 2a Satz 1 ent-
sprechend; der Zugang zu Angeboten 
im Freien ist so zu begrenzen und zu 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung o.ä) 

500 bis 
1000 
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überwachen, dass anwesende Perso-
nen auf der jeweils zur Verfügung ste-
henden Fläche das Abstandsgebot 
nach Maßgabe der Nummer 5 einhal-
ten können. 

§ 20 Ab-
satz 7 
Satz 1 

Bei dem Spiel- und Trainingsbetrieb in 
der 1. Fußball-Bundesliga und der 2. 
Fußball-Bundesliga muss die Anbiete-
rin oder der Anbieter sicherstellen, 
dass das Konzept der Deutschen Fuß-
ball Liga GmbH vollständig umgesetzt 
wird. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes 

Anbieter des Sportan-
gebotes 

5000 bis 
25000 

§ 20 Ab-
satz 7 
Satz 3 

Anbieterinnen und Anbieter haben da-
rauf hinzuwirken, dass im Umfeld der 
Stadien keine Fanansammlungen statt-
finden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Anbieter des Sportan-
gebotes 

5000 bis 
25000 

§ 21 Absatz 
1 Nummer 4 

Die Sitz- oder Stehplätze für die Gäste 
sind so anzuordnen, dass ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Gästen, für die das Abstandsgebot 
nach § 3 Absatz 2 gilt, eingehalten 
werden kann; an Tischen dürfen ge-
meinsam nur die Personen nach § 3 
Absatz 2 Satz 2 platziert werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
1000 

§ 21 Absatz 
1 Nummer 5 

der Zugang ist nur nach Vorlage eines 
negativen Coronavirus-Testnachwei-
ses nach § 10h zulässig. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

150 bis 
1000 

§ 21 Absatz 
1 Nummer 7 

Für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske 
nach § 8; die Betriebsinhaberin oder 
der Betriebsinhaber hat sicherzustel-
len, dass die Beschäftigten die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen 
Maske nach § 8 einhalten; die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen 
Maske nach § 8 gilt auch in Warte-
schlangen und Menschenansammlun-
gen vor den Eingängen der Einrichtun-
gen sowie auf deren Außenflächen und 
Stellplatzanlagen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 21 Absatz 
1 Nummer 8 

Je zwölf Quadratmeter Grundfläche 
darf höchstens ein Glücksspielautomat 
oder Wettvermittlungsgerät aufgestellt 
werden. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Betriebsinhaberin, Be-
triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe  

§ 21 Absatz 
1 Nummer 

Der Zugang ist so zu begrenzen, dass Nichtbeachtung 
des normierten 

Betriebsinhaberin, Be- 500 bis 
1000 je 



21 
 

10 die anwesenden Personen das Ab-
standsgebot nach § 3 Absatz 2 einhal-
ten; für den Zugang gelten im Übrigen 
die Vorgaben nach § 13 Absatz 2a 
Satz 1 entsprechend. 

Gebotes  triebsinhaber (bei ju-
ristischen Personen 
Geschäftsführung 
o.ä.) 

nach Be-
triebs-
größe  

§ 22 Absatz 
1 Satz 3 
iVm. § 8 Ab-
sätze 1, 1a  

Für anwesende Personen gilt in ge-
schlossenen Räumen mit Publikums-
verkehr die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske nach § 8 mit der 
Maßgabe, dass Masken durch die Vor-
tragenden abgelegt werden dürfen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

150 

§ 27 Ab-
satz 1 

Besucherinnen und Besucher, die typi-
sche Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus nach § 2 Absatz 8 
aufweisen oder die nachweislich mit 
dem Coronavirus infiziert sind, dürfen 
die Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 
Satz 1 Nummern 1, 3 und 5 IfSG nicht 
betreten. 

Das Betretungsverbot nach Satz 1 gilt 
auch für Besucherinnen und Besucher, 
die aus einem zum Zeitpunkt der Ein-
reise als Risikogebiet nach § 2 Absatz 
7 eingestuften Gebiet zurückgekehrt 
sind, dürfen die Einrichtung für einen 
Zeitraum von zehn Tagen nach der 
Einreise nicht betreten; bei Einreisen 
aus einem Risikogebiet, das zum Zeit-
punkt der Einreise als Virusvarianten-
gebiet eingestuft war, beträgt der Zeit-
raum 14 Tage. Das Betretungsverbot 
nach Satz 2 endet vor dem Ablauf von 
zehn Tagen für Besucherinnen und Be-
sucher, die einen negativen Coronavi-
rus-Testnachweis nach § 10h vorlegen, 
mit der Maßgabe, dass die dem Test-
ergebnis zu Grunde liegende Testung 
erst nach der Einreise vorgenommen 
worden sein darf. Bei Besucherinnen 
und Besuchern, die innerhalb der letz-
ten zehn Tage aus einem Risikogebiet 
nach § 2 Absatz 7 zurückgekehrt sind, 
das zum Zeitpunkt der Einreise als 
Hochinzidenzgebiet eingestuft war, 
darf die der Befreiung nach Satz 3 zu-
grunde liegende Testung frühestens 
fünf Tage nach der Einreise erfolgt 
sein; dies gilt nicht für Besucherinnen 
und Besucher, die die Voraussetzun-
gen nach § 2 Absatz 5 oder 6 erfüllen. 
Die Möglichkeit zur Verkürzung des 
Betretungsverbotes nach den Sätzen 3 
und 4 gilt nicht für Besucherinnen und 
Besucher, die innerhalb der letzten 14 
Tage aus einem Risikogebiet nach § 2 
Absatz 7, das zum Zeitpunkt der Ein-
reise als Virusvariantengebiet einge-
stuft war, zurückgekehrt sind. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes 

Jede oder jeder Betei-
ligte 

300 
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§ 30 Absatz 
1 Nummer 4 
Buchstabe d 

Trägerinnen und Träger von Wohnein-
richtungen gemäß § 2 Absatz 4 
HmbWBG und Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen gemäß § 2 Absatz 5 HmbWBG 
(Einrichtungen) sind verpflichtet, das 
Betreten der Einrichtungen unter Be-
achtung der folgenden Vorgaben zu er-
möglichen: 

4. Die Besucherinnen und Besucher 
sowie die Aufsuchenden, die beruflich 
oder ehrenamtlich in der Einrichtung 
tätig werden, mit Ausnahme von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern von Ret-
tungsdiensten, des Bestattungswe-
sens, der Gesundheitsämter sowie des 
Medizinischen Dienstes, erfüllen die 
folgenden Voraussetzungen: 

d) Sie tragen vom Zeitpunkt des Betre-
tens bis zum Zeitpunkt des Verlassens 
der Gebäude eine medizinische Maske 
nach § 8. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes  

Besuchspersonen ei-
ner Wohneinrichtung  

150 

§ 38a  Die Beschädigung, Entfernung, Un-
kenntlichmachung oder andere Beein-
trächtigung der Wahrnehmbarkeit einer 
Beschilderung, mit denen Vorgaben 
dieser Verordnung durch den Verord-
nungsgeber verdeutlicht werden, sind 
untersagt. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Verbotes  

Jede oder Jeder Be-
teiligte  

1000 

§ 9 Absatz 1 
Satz 2 Num-
mer 1, § 10 
Absatz 2 
Nummer 2, 
§ 10 Absatz 
3 Nummer 
2, § 10 Ab-
satz 6 Satz 
1, § 10 Ab-
satz 7 Satz 
1, § 13 Ab-
satz 1 
Satz 1, 
§ 13a Ab-
satz 1 Num-
mer 1, § 14 
Nummer 1, 
§ 14a Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 1, § 14a 
Absatz 2 
Nummer 1, 
§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 1, § 15 
Absatz 1 

Bei der Durchführung von Veranstal-
tungen jeglicher Art sowie bei dem Be-
trieb von für den Publikumsverkehr ge-
öffneten Einrichtungen, Gewerbebetrie-
ben, Geschäftsräumen, Gaststätten, 
Beherbergungsbetrieben, Ladenloka-
len oder sonstigen Angeboten mit Pub-
likumsverkehr, insbesondere den in 
dieser Verordnung aufgeführten, gelten 
die nachfolgenden Vorgaben zur Ver-
ringerung des Risikos einer Infektion 
mit dem Coronavirus (allgemeine Hygi-
enevorgaben): 

1. anwesende Personen müssen das 
Abstandsgebot nach Maßgabe des § 3 
Absatz 2 einhalten; § 4 Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend; 

2. der Zugang für Personen ist so zu 
begrenzen und zu überwachen, dass 
anwesende Personen auf der jeweils 
zur Verfügung stehenden Fläche das 
Abstandsgebot nach § 3 Absatz 2 ein-
halten können; 

3. Personen mit den Symptomen einer 
akuten Atemwegserkrankung ist der 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes, die 
allgemeinen 
Hygienevorga-
ben einzuhal-
ten.  

Jede oder jeder Ver-
pflichtete, der die all-
gemeinen Hygiene-
vorgaben einhalten 
muss. 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe 
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Satz 1 Num-
mer 1, § 15a 
Satz 2 Num-
mer 1, § 16 
Absatz 1 
Nummer 1, 
§ 17 Ab-
satz 1 Num-
mer 1, § 17 
Absatz 3 
Nummer 1, 
§ 18 Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 1, § 18 
Absatz 3 
Nummer 1, 
§ 18 Ab-
satz 4 
Satz 1 Num-
mer 1, § 18a 
Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 1, § 18a 
Absatz 3 
Satz 2 Num-
mer 1, § 18b 
Absatz 1 
Satz 5 Num-
mer 1, § 19 
Absatz 1 
Nummer 1, 
§ 20 Ab-
satz 1 Num-
mer 1, § 20 
Absatz 2 
Satz 1 Num-
mer 2, § 20 
Absatz 4 
Satz 1 Num-
mer 1, § 21 
Absatz 1 
Nummer 1 
oder § 22 
Absatz 1 
Satz 1 

Zutritt nicht gestattet; 

4. bei Bildung von Warteschlangen ist 
durch geeignete technische oder orga-
nisatorische Vorkehrungen zu gewähr-
leisten, dass Personen das Abstands-
gebot nach § 3 Absatz 2 einhalten kön-
nen; 

5. in geschlossenen Räumen ist die 
Möglichkeit zum Waschen oder Desin-
fizieren der Hände bereitzustellen; 

6. häufig berührte Oberflächen sowie 
Sanitäranlagen sind regelmäßig zu rei-
nigen; 

7. in geschlossenen Räumen ist eine 
ausreichende Lüftung, die das Infekti-
onsrisiko reduziert, zu gewährleisten. 

§ 9 Absatz 1 
Satz 2 Num-
mer 2, § 10 
Absatz 2 
Nummer 3, 
§ 10 Absatz 
3 Nummer 
3, § 10 Ab-
satz 6 Satz 
2, § 10 Ab-
satz 7 Satz 
2, § 13a Ab-
satz 1 Num-
mer 2, § 14 
Nummer 2, 

Soweit in dieser Verordnung vorge-
schrieben ist, dass ein in Textform do-
kumentiertes Konzept zur Vermeidung 
des Risikos einer Infektion mit dem 
Coronavirus (Schutzkonzept) zu erstel-
len ist, sind in diesem geeignete perso-
nelle, technische oder organisatorische 
Maßnahmen zur Einhaltung der Vorga-
ben nach § 5 Absatz 1 Satz 1 sowie 
zur Einhaltung der Vorgaben, die im 
Übrigen ergänzend nach dieser Ver-
ordnung für die Veranstaltung, die Ein-
richtung, den Gewerbebetrieb, den Ge-
schäftsraum, das Ladenlokal oder das 
Angebot gelten, darzulegen. 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes, ein 
Schutzkonzept 
zu erstellen o-
der dieses der 
zuständigen 
Behörde vorzu-
legen oder die 
Einhaltung zu 
gewährleisten.  

Jede oder jeder Ver-
pflichtete, der über ein 
Schutzkonzept verfü-
gen muss. 

500 bis 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe 
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§ 14a Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 2, § 14a 
Absatz 2 
Nummer 2, 
§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 2, § 15 
Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 2, § 15a 
Satz 2 Num-
mer 2, § 16 
Absatz 1 
Nummer 2, 
§ 17 Ab-
satz 1 Num-
mer 2, § 17 
Absatz 3 
Nummer 2, 
§ 18 Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 2, § 18 
Absatz 3 
Nummer 2, 
§ 18 Ab-
satz 4 
Satz 1 Num-
mer 2, § 18a 
Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 2, § 18a 
Absatz 3 
Satz 2 Num-
mer 4, § 19 
Absatz 1 
Nummer 3, 
§ 20 Ab-
satz 2 
Satz 1 Num-
mer 5 erster 
Halbsatz, 
§ 20 Ab-
satz 4 
Satz 1 Num-
mer 3, § 21 
Absatz 1 
Nummer 2, 
§ 22 Ab-
satz 1 
Satz 2 oder 
§ 33 Num-
mer 2 

§ 9 Absatz 1 
Satz 2 Num-
mer 3, § 10 
Absatz 7 
Satz 3, § 11 
Absatz 2 
Satz 2, § 12 

Soweit in dieser Verordnung zum 
Zweck der behördlichen Nachverfolg-
barkeit von Infektionsketten eine Pflicht 
zur Erfassung und Speicherung der 
Kontaktdaten anwesender Personen 

Unterlassen 
des Erfassens 
von Kontaktda-
ten, zweck-
fremde Nut-
zung von Da-

Für die Dokumenta-
tion verantwortliche 
Person 

500 – 
1000 je 
nach Be-
triebs-
größe 
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Absatz 1 
Satz 8, § 12 
Absatz 2 
Satz 2, § 13 
Absatz 2b, 
§ 13a Ab-
satz 1 Num-
mer 3, § 14 
Nummer 3, 
§ 14a Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 14a 
Absatz 2 
Nummer 3, 
§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 3, § 15 
Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 15a 
Satz 2 Num-
mer 4, § 16 
Absatz 1 
Nummer 3, 
§ 17 Ab-
satz 1 Num-
mer 3, § 17 
Absatz 3 
Nummer 3, 
§ 18 Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 18 
Absatz 3 
Nummer 3, 
§ 18 Ab-
satz 4 
Satz 1 Num-
mer 3, § 18a 
Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 18a 
Absatz 3 
Satz 2 Num-
mer 2, § 18b 
Absatz 1 
Satz 5 Num-
mer 2, § 19 
Absatz 1 
Nummer 2, 
§ 20 Ab-
satz 1 Num-
mer 2, § 20 
Absatz 2 
Satz 1 Num-
mer 3, § 20 
Absatz 4 
Satz 1 Num-
mer 2, § 21 
Absatz 1 
Nummer 3 
oder § 33 

(Kontaktdatenerhebung) vorgeschrie-
ben ist, gilt Folgendes: 

1. als Kontaktdaten sind der Name, die 
Wohnanschrift und eine Telefonnum-
mer vollständig und zutreffend anzuge-
ben und die angegebenen Kontaktda-
ten sind zu erfassen, 

2. die Kontaktdaten sind unter Angabe 
des Datums und der Uhrzeit der Eintra-
gung in Textform zu erfassen und vier 
Wochen aufzubewahren (Aufbewah-
rungsfrist); dabei ist sicherzustellen, 
dass unbefugte Dritte keine Kenntnis 
von den Kontaktdaten erlangen kön-
nen, 

3. die Kontaktdaten sind der zuständi-
gen Behörde zum Zweck der Nachver-
folgung von Infektionsketten oder zur 
Prüfung der Einhaltung der Verpflich-
tungen nach den Nummern 1, 2, 4 und 
5 auf Verlangen herauszugeben, 

4. die Aufzeichnungen der Kontaktda-
ten sind nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist zu löschen oder zu vernich-
ten, 

5. die Verwendung der Kontaktdaten 
zu anderen als den in dieser Vorschrift 
genannten Zwecken sowie deren Wei-
tergabe an unbefugte Dritte sind unter-
sagt. 

 

ten, Überlas-
sung der Daten 
an unbefugte 
Dritte 
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Nummer 3 

 § 7 Ab-
satz 2 
Satz 2, § 9 
Absatz 1 
Satz 2 Num-
mer 3, § 10 
Absatz 6 
Satz 3, § 11 
Absatz 2 
Satz 2, § 12 
Absatz 1 
Satz 8, § 12 
Absatz 2 
Satz 2, § 13 
Absatz 2b, 
§ 13a Ab-
satz 1 Num-
mer 3, § 14 
Nummer 3, 
§ 14a Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 14a 
Absatz 2 
Nummer 3, 
§ 14a Ab-
satz 3 Num-
mer 3, § 15 
Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 15a 
Satz 2 Num-
mer 4, § 16 
Absatz 1 
Nummer 3, 
§ 17 Ab-
satz 1 Num-
mer 3, § 17 
Absatz 3 
Nummer 3, 
§ 18 Ab-
satz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 18 
Absatz 3 
Nummer 3, 
§ 18 Ab-
satz 4 
Satz 1 Num-
mer 3, § 18a 
Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 3, § 18a 
Absatz 3 
Satz 2 Num-
mer 2, § 18b 
Absatz 1 
Satz 5 Num-
mer 2, § 19 
Absatz 1 
Nummer 2, 

Soweit in dieser Verordnung zum 
Zweck der behördlichen Nachverfolg-
barkeit von Infektionsketten eine Pflicht 
zur Erfassung und Speicherung der 
Kontaktdaten anwesender Personen 
(Kontaktdatenerhebung) vorgeschrie-
ben ist, gilt Folgendes: 

1. als Kontaktdaten sind der Name, die 
Wohnanschrift und eine Telefonnum-
mer vollständig und zutreffend anzuge-
ben und die angegebenen Kontaktda-
ten sind zu erfassen, 

 

Nichtbeachtung 
des normierten 
Gebotes, Kon-
taktdaten  voll-
ständig und zu-
treffend anzu-
geben 

Jede oder Jeder Be-
teiligte   

150 
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Diese Richtlinie tritt am 28.07.2021 in Kraft. 

 

 

Bernd Krösser  

Staatsrat    

§ 20 Ab-
satz 1 Num-
mer 2, § 20 
Absatz 2 
Satz 1 Num-
mer 3, § 20 
Absatz 4 
Satz 1 Num-
mer 2, § 21 
Absatz 1 
Nummer 3 
oder § 33 
Nummer 3 
Kontaktda-
ten gemäß 
§ 7 Absatz 1 
Satz 1 Num-
mer 1 


